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Am 16. Dezember 2002 haben 
das Europäische Parlament und 
der Rat der Europäischen Union 
auf Vorschlag der Europäischen 
Kommission eine Richtlinie über 
die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften ver-
öffentlicht. Sie ist am gleichen 
Tage in Kraft getreten. Ihr erklär-
tes Ziel ist es, die Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden (energy 
performance of buildings) in den 
Ländern der Europäischen Union 
zu verbessern. Dabei sollen ganz 
ausdrücklich – Art. 1 der Richt-
linie – die jeweiligen äußeren 
klimatischen und lokalen Bedin-
gungen sowie die Anforderungen 
an das Innenraumklima und die 
Kostenwirksamkeit Berücksich-
tigung finden. Politischer Hin-
tergrund sind die Verpflichtun-
gen, die die Europäische Union 
im Kyoto-Protokoll eingegangen 
ist, um mitzuhelfen, die Kohlen-
dioxid-Emissionen weltweit zu 
vermindern.

Nationale Umsetzung 
bis Januar 2006

In der Richtlinie wird den Mit-
gliedsstaaten auferlegt, die teil-
weise sehr allgemein gehaltenen 
Vorschriften bis zum 4. Januar 
2006 durch geeignete Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften je-
weils national umzusetzen. Für 
einige – nicht alle! – ihrer Vorga-
ben besteht die Möglichkeit, eine 
Verlängerung der nationalen 

Umsetzung um bis zu drei Jah-
re in Anspruch zu nehmen. Auf 
den knappst möglichen Raum 
kondensiert ist der wesentliche 
Inhalt der Richtlinie in drei An-
forderungen zu beschreiben:
1.   der Anwendung von Min-

destanforderungen an die 
Gesamtenergie-Effizienz von 
Gebäuden,

2.   die Erstellung von Energieaus-
weisen,

3.   die Einführung von Maßnah-
men zur Inspektion von Heiz-
kesseln und Klimaanlagen.

Zwar lässt die Richtlinie in sich 
bereits breiten Raum für jeweils 
unterschiedliche nationale Um-
setzungsmaßnahmen, z. B. bei 
der Inspektion von Heizkesseln 
(Artikel 8) oder der Benennung 
von unabhängigem Fachperso-
nal (Artikel 10) für die Erstellung 
von Energieausweisen und die 
Inspektion von Heizkesseln und 
Klimaanlagen, aber insgesamt 
macht eine europäische Richtli-
nie nur dann Sinn, wenn gleiche 
Ziele mit Maßnahmen, die im 
Wesentlichen zu gleichen Ergeb-
nissen führen, angestrebt wer-
den. Dies ist jedoch genau der 
Punkt, an dem sich die Geister 
bereits zu scheiden beginnen. 

Der europäische 
„Harmonisierungsstrang“

Auf der einen Seite gibt es 
den europäischen „Harmoni-
sierungsstrang“. Darunter sind 
diejenigen europäischen Ein-

richtungen zu verstehen, deren 
Trachten und Streben auf eine 
möglichst einheitliche Umset-
zung in allen Ländern der Euro-
päischen Union, von nationalen 
Besonderheiten abgesehen, ge-
richtet ist. Auf diesem Feld spie-
len die europäischen Normungs-
organisationen CENELEC (für 
den Bereich der Elektrotechnik) 
und CEN (für den großen Rest) 
eine tragende Rolle. Um bei der 
Gebäudetechnik im konventi-
onellen Sinne zu bleiben: füh-
rende Experten ihres Faches und 
ihres Landes dachten bei CEN 
schon lange vor dem Erlass der 
Effizienz-Richtlinie über Sach-
verhalte nach, die länderüber-
greifend genormt werden könn-
ten. Beispielhaft seien die Tech-
nischen Kommissionen (TC's) 
156 (Lüftung von Gebäuden), 228 
(Heizsysteme für Gebäude) und 
89 (Wärmeschutz von Gebäuden 
und Bauteilen) genannt (s. Tab. 
1). Allein aus den Arbeiten der 
Experten im CEN TC 89 sind bis 
jetzt ca. 120 europäische Normen 
hervorgegangen. 

Mit Erlass der Effizienz-Richt-
linie stellten sich an die bereits 
existierenden CEN-TC's neue 
Anforderungen. Die teilweise 
nebulös gehaltenen Vorstellun-
gen der Verfasser der Effizienz-
Richtlinie mussten in präzise 
Zieldefinitionen und, dem fol-
gend, wohl gegeneinander abge-
grenzte Arbeitsschritte (working 

Europäische Richtlinien 
und ihre Umsetzung
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items) zur Erreichung der Ziel-
definitionen übersetzt werden. 
Da die aus den Zieldefinitionen 
folgenden Arbeitsschritte meh-
rere der vorhandenen Arbeits-
gruppen (working groups) hät-
ten betreffen können und damit 
Überschneidungen und Doppel-
arbeiten vorprogrammiert gewe-
sen wären, setzte das CEN eine 
besondere Projektgruppe ein, 
die die einzelnen Anforderungen 
der Effizienz-Richtlinie bis auf 
die Arbeitsebene hinab koordi-
nieren soll. Zum Vorsitzenden 
dieser Projektgruppe wurde der 
Niederländer Jaap Hogeling, ein 
in seinem Land hoch respektier-
ter Mann, berufen.  

Nationale Schiene läuft parallel
Neben diesem europäischen 

„Harmonisierungsstrang“ läuft 
zeitlich parallel eine jeweils von 
nationalen Gesichtspunkten 

dominierte zweite Schiene mit 
mindestens gleicher Verve. Neh-
men wir das Beispiel Deutsch-
lands. Im so zu sagen vorausei-
lenden Gehorsam wurde eine 
Reihe von Gesichtspunkten 
der Effizienz-Richtlinie in einer 
 Energieeinspar-Verordnung vom 
16. November 2001 implemen-
tiert. Sie bleibt jedoch insofern 
hinter der Effizienz-Richtlinie 
zurück, als sie eben nicht die 
gesamte Energie-Effizienz eines 
Gebäudes, sondern lediglich Tei-
le davon zu bewerten in der Lage 
war: die hierfür erforderlichen 
Normen sind einerseits für ein-
zelne Teile der Anlagentechnik 
und andererseits für bestehende 
bzw. neue Gebäude, von Aus-
nahmefällen ohnehin abgese-
hen, bis zum heutigen Tage nicht 
vorhanden (s. Tab. 2, Verfasser: 
Dipl.-Ing. Uwe Fröhlich, BHKS). 
Dieser Mangel könnte durch die 

laufenden Arbeiten an der vom 
Bundesbauministerium initiier-
ten DIN 18599 (Obmann: Dipl.-
Ing. Erhorn, Stuttgart) behoben 
werden. Sie ist gedacht als eine – 
wohlgemerkt: deutsche – Norm, 
mit der, so sie zustande käme, alle 
bisherigen nationalen Normen 
für den Neubau und den Gebäu-
debestand obsolet würden. 

 Deutsche Lösungen für die Katz?
Und nun kommt das Problem: 

wie kann sicher gestellt werden, 
dass erstens die energetische 
Bewertung der Effizienz von 
Gebäuden in Deutschland mit 
der in Frankreich, Italien usw. 
wenigstens annähernd überein-
stimmt und zweitens die jahre-
langen Mühen auf jeweils nati-
onaler Ebene in Deutschland, 
Frankreich, Italien usw. sich eu-
ropäisch „rentieren“? Oder mit 
anderen Worten: Wie kann ver-
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CEN TC 156

Ventilation of
Buildings

Convenor:
B. Olesen, DK

CEN TC 228

Heating Systems
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A. Green, UK

CEN TC 89

Thermal Performance
of Buildings and

Building Components

Convenor:
P. Lindroth, S

WORKING ITEMS (Wi)
EnEV

(16.11.2001)

maximaler Primärenergiebedarf:
EnEVAnhang 1, Tab. 1: Qp, max

tatsächlicher Primärenergiebedarf:
Qp = (Qh + QTw) · ep
Qh: DIN V 4108-6
QTw: EnEV, Anh. 1, 2.2; V 4701-10 12,5 kWh/(m2 · a)
ep: DIN V 4701-10

Vergleich und : Qp < Qp, max

WG 1: Terminology
WG 2: Natural and mecha-

nical powered resi-
dential ventilation

WG 3: Ductwork
WG 4: Air terminal devices
WG 5: Air handling units
WG 6: Design criteria for the

indoor environment
WG 7: System performance
WG 9: Fire precautions for

air distribution
systems in buildings

WG 1: General performance
requirements of heat-
ing systems and sub-
systems in buildings

WG 2: Installation and
commissioning

WG 3: Instructions for 
operation, mainte-
nance and use

WG 4: Calculation methods
and system perfor-
mance + evaluation

WG 2: Thermal transmittance
WG 3: Calculation of ther-

mal insulation of
equipment in buildings

WG 4: Calculation of energy
consumption

WG 6: Calculation of non
steady state thermal
behaviour of buil-
dings in summer

WG 7: Thermal properties 
of doors + windows

WG 8: Thermal test methods
WG 9: Climatic data
WG 10: Moisture

16.12.2002

Wi 7-14, 17, 20, 21
Wi 4

Wi 1
Wi 5, 6

BHKS, HR, Sept. 2004

Tabelle 1: Die EPBD und ihre Umsetzung.
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Neubau Gebäudebestand
energetische Bewertung

national europäisch national europäisch

Anlagentechnik

Heizung DIN V 4701-10
DIN EN 14335
i. E.

Warmwasserbereitung
DIN V 4701-10 DIN EN 14335

i.E.

Lüftung (RLT-Anlagen) DIN V 4701-10
(bis AN=500m2)

DIN EN 14335
i.E.

DIN V 4701-11
i.E.

DIN EN 13465

Klimaanlagen
(Kältetechnik)

DIN V 4701-12
PAS 1027

Beleuchtung DIN V 4701-12
PAS 1027

Gebäude

Gebäudehülle
DIN V 4108-6 DIN EN ISO

13790 i. E.

D
IN

 V
 1

85
99

DIN EN ISO
13790 i. E.

DIN V 4108-6  Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden

DIN V 4701-10  Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen

DIN V 4701-11 i.E.  Energetische Kennwerte für RLT-Anlagen

DIN V 4701-12  Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen im Bestand

DIN EN 13465  Lüftung von Gebäuden – Berechnungsverfahren zur Bestimmung von Luftvolumenströmen in Wohnungen

DIN EN ISO 13790 i. E. Berechnung des Heizenergiebedarfs von Gebäuden

DIN EN 14335  i. E.  Berechnungsverfahren für Energiebedarf und Nutzungsgrad von Systemen

DIN V 18599  Energetische Bewertung der Gebäude im Bestand

PAS 1027  Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen im Bestand; Ergänzung zur DIN 4701-12 Blatt l

hindert werden, dass die deut-
schen Lösungen wegen man-
gelnder Synchronisierung der 
Arbeiten mit dem europäischen 
Strang abgebügelt werden? Es 
sollte allen Beteiligten zu denken 
geben, dass die Energie-Effizienz 
von Gebäuden im Nachbarland 
Niederlande mit völlig anderen 
Kriterien gemessen wird wie dies 
in der deutschen Energieeinspar-
Verordnung geschieht. Es dürfte 
sicher sein, dass bei einem sys-
tematischen Blick in andere Mit-
gliedsländer der Europäischen 
Union sich weitere Differenzen 
auftun. Ein anderes Beispiel sind 
Aussehen und Inhalt der von 
der Richtlinie geforderten Ener-
gieausweise. Hat man sich etwa 
damit abzufinden, dass die für 
das energetisch gleiche Haus in 
Deutschland, Frankreich, Italien 
usw. ausgestellten Energieaus-

weise sowohl unterschiedlich 
aussehen als auch unterschied-
liche Parameter ausgewiesen 
werden? Wenn das verhindert 
werden soll, muss das Schwerge-
wicht bei der Umsetzung frühzei-
tig auf den europäischen Strang 
gelegt werden.  �

Tabelle 2:  Nationale und europäische Normen zur Umsetzung der EPBD.




